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Bebauungsplan Nr. 24, 5. Änderung „Gewerbegebiet Langenforth"; Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
Baugesetzbuch. Hier: Abwägung von Stellungnahmen und erneute Auslegung mit der 
Aufforderung, ausschließlich Stellungnahmen zu einem Teilbereich abzugeben (§ 4a (3) 2 
BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort  auf  den  NIBIS  ®   Kartenserver  .  Die
Hinweise  zum  Baugrund  bzw.  den  Baugrundverhältnissen  ersetzen  keine  geotechnische
Erkundung  und  Untersuchung  des  Baugrundes  bzw.  einen  geotechnischen  Bericht.
Geotechnische  Baugrunderkundungen/-untersuchungen  sowie  die  Erstellung  des
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
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Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Georg Anker

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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Von: Kötter, Birgit

Gesendet: Montag, 28. August 2023 13:02

An: Stadtplanung

Betreff: WG: Stadt Langenhagen; B-Plan Nr. 24, 5. Ä. – Gewerbegebiet Langenforth; 

§ 4 Abs. 2 BauGB

Von: Berg, Ludger <Ludger.Berg@gaa-h.Niedersachsen.de>  
Gesendet: Montag, 28. August 2023 13:01 
An: Kötter, Birgit <birgit.koetter@langenhagen.de> 
Betreff: Stadt Langenhagen; B-Plan Nr. 24, 5. Ä. – Gewerbegebiet Langenforth; § 4 Abs. 2 BauGB 

Stadt Langenhagen; B-Plan Nr. 24, 5. Ä. – Gewerbegebiet Langenforth; § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum o. g. Bauleitplan sind aus der Sicht der von der Gewerbeaufsicht zu vertretenden Belange folgende Hinweise zu 
geben.  
Die textlichen Festsetzungen zum MI 21- Gebiet tragen zur Konfliktbewältigung bei, indem dort Wohnnutzungen, die 
nicht betriebsbezogenen sind (keine Wohnnutzung), ausgeschlossen werden.  

Hinweis: Das bestehende Gebäude auf MI 21 wurde bis zum XXXXXXXXXXXXXXX illegal als Wohnhaus genutzt; im 
Obergeschoss in Richtung der Firma Night & Day befand sich ihr Schlafzimmer(-fenster). Die vorgenannte Firma 
möchte gern das Gebäude kaufen, das mittelerweise in den Besitz des Landes Niedersachsen übergegangen sein 
soll. (Der Ansprechpartner beim Land konnte die Firma noch nicht ermitteln, weil  sich (das ist mein bisheriger 
Kenntnisstand) bislang keine Landesbehörde dafür zuständig fühlt.) 

Gegen eine ausnahmsweise betriebsbezogene Wohnnutzung bestehen von hier jedoch keine Bedenken. Von daher 
rege ich an, die textliche Festsetzung unter 1.1 dahingehend zu öffnen bzw. zu ändern, dass im MI 21 eine nicht 
betriebsbezogene Wohnnutzung zulässig ist. Diese Öffnung erscheint in diesem Zusammenhang sachgerecht. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 

Ludger Berg 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover 
Behörde für Arbeits- und Umweltschutz 
Am Listholze 74 
30177 Hannover 

Tel.:  0511/9096-195
Fax.: 0511/9096-199 

E-Mail: ludger.berg@gaa-h.niedersachsen.de
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Der Regionspräsident Region Hannover · Postfach 147 · 30001 Hannover 

Sprechzeiten Station Kröpcke

Mo. u. Fr. 9 bis 12.00 Uhr  Stadtbahn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 
Mi. u. Do. 9 bis 15.30 Uhr 

und nach Vereinbarung Station Thielenplatz/Schauspielhaus 

 Bus 100, 121, 128, 134, 200, 900 

Regeln zur elektronischen Kommunikation: www.hannover.de/region-hannover-vps

Bankverbindungen

Sparkasse Hannover 
IBAN:      DE36 2505 0180 0000 0184 65 
BIC:        SPKHDE2H 

Postbank Hannover 
IBAN:      DE51 2501 0030 0001 2593 06 
BIC:        PBNKDEFF 

Stadt Langenhagen 

Bauverwaltung 

Marktplatz 1 

30853 LangenhagenStadt Hemmingen 

Bauverwaltung, Stadtplanung u.- Stadtgrün 

Hannover, 28.08.2023 

Bebauungsplan Nr. 24, 5. Änderung (mit ÖBV) "Gewerbegebiet Langenforth" der 
Stadt Langenhagen, ST. Langenhagen 
Stellungnahme gemäß § 4a Absatz 3 Satz 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 20.07.2023, Ihr Zeichen: 61:61.26.11/24(5)-A

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem Bebauungsplan Nr. 24, 5. Änderung (mit ÖBV) "Gewerbegebiet Langenforth" der 
Stadt Langenhagen, ST. Langenhagen, wird aus der Sicht der Region Hannover als Träger 
öffentlicher Belange wie folgt Stellung genommen: 

Raumordnung 

Die Planung ist mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 

Ansonsten bestehen seitens der Region Hannover keine weiteren Anregungen oder 
Bedenken zu der o.g. Planung. 

Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrage 

( M. Lüpke )

Service/Team  Team Städtebau und 

Planungsverwaltung

Dienstgebäude Prinzenstraße 12 
30159 Hannover 

Postanschrift 

Ansprechperson

Hildesheimer Str. 20 
30169 Hannover 

Herr Lüpke 

Mein Zeichen 6182/8-024/5 II 

Durchwahl (0511) 616-22524

E-Mail Bauleitplanung@ 

region-hannover.de 

Internet www.hannover.de

Stadt Langenhagen 

Bauverwaltung 

Marktplatz 1 

30853 Langenhagen 
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Eggert, Torsten

Von: Christian Schwarz <Christian.Schwarz1@uestra.de>
Gesendet: Montag, 4. September 2023 14:58
An: Eggert, Torsten
Betreff: Bebauungsplan Nr. 24, 5. Änderung „Gewerbegebiet Langenforth“

Sehr geehrter Herr Eggert,  
 
vielen Dank für die Fristverlängerung zur Stellungnahme bis zum 06.09.23.  
 
zur erneuten Auslegung des oben genannten B-Plans bestehen seitens ÜSTRA keine Anregungen oder Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Schwarz 
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe 
Aktiengesellschaft 
Stabsbereich Netzentwicklung 
Verkehrsplanung 
Am Hohen Ufer 6 
30159 Hannover 
Germany 
T +49 511 1668-3312 
Christian.Schwarz1@uestra.de  
 
 

ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, Am Hohen Ufer 6, 30159 Hannover; Vorstand: Elke Maria van Zadel (Vorsitzende, 
Technik, IT, Infrastruktur und Marketing), Denise Hain (Arbeitsdirektorin, Betrieb und Personal), Regina Oelfke (Finanzen und Recht); Aufsichtsrat: 
Ulf-Birger Franz (Vorsitzender); Sitz der Gesellschaft: Hannover; Handelsregistergericht 
Amtsgericht Hannover HRB 3791; Bank: Sparkasse Hannover, Kto. Nr. 560 006, BLZ: 250 501 80, 
IBAN: DE15 2505 0180 0000 5600 06, BIC: SPKHDE2H; St. Nr.: 25/202/00302 (Organträger VVG); 
St. Nr.:25/202/00329 (ÜSTRA AG); USt-IdNr. DE811116176  
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